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§ 3

Formen der Zugänglichmachung

(1) Die Dokumente können den Berechtigten
schriftlich, elektronisch, akustisch, mündlich oder in
sonstiger Weise zugänglich gemacht werden.

(2) Die Zugänglichmachung in schriftlicher Form er-
folgt in Blindenschrift oder in Großdruck. Bei Groß-
druck sind ein Schriftbild, eine Kontrastierung und ei-
ne Papierqualität zu wählen, die die individuelle
Wahrnehmungsfähigkeit der Berechtigten ausrei-
chend berücksichtigen.

(3) Werden Dokumente auf elektronischem Wege
zugänglich gemacht, sind die Standards der bremi-
schen Barrierefreien Informationstechnik-Verordnung
(BremBITV) maßgebend.

§ 4

Bekanntgabe

Die Dokumente sollen den Berechtigten, soweit
möglich, gleichzeitig mit der Bekanntgabe auch in der
für sie wahrnehmbaren Form zugänglich gemacht
werden. Die Vorschriften über die Bekanntgabe nach
dem Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetz blei-
ben davon unberührt.

§ 5

Umfang des Anspruchs

(1) Der Anspruch der Berechtigten, dass ihnen Do-
kumente in einer für sie wahrnehmbaren Form zu-
gänglich gemacht werden, besteht, soweit dies zur
Wahrnehmung eigener Rechte im Verwaltungsverfah-
ren erforderlich ist. Dabei ist insbesondere der indivi-
duelle Bedarf der Berechtigten zu berücksichtigen.

(2) Die Berechtigten haben nach Maßgabe des Ab-
satzes 1 ein Wahlrecht zwischen den in § 3 genannten
Formen, in denen Dokumente zugänglich gemacht
werden können. Die Berechtigten haben dazu der
Behörde rechtzeitig mitzuteilen, in welcher Form und
mit welchen Maßgaben die Dokumente zugänglich
gemacht werden sollen. Die Behörde kann die ausge-
wählte Form, in der Dokumente zugänglich gemacht
werden sollen, zurückweisen, wenn sie ungeeignet ist
oder in sonstiger Weise den Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 nicht entspricht. Die Blindheit oder die Sehbe-
hinderung sowie die Wahlentscheidung nach Satz 1
sind aktenkundig zu machen und im weiteren Verwal-
tungsverfahren von Amts wegen zu berücksichtigen.

(3) Erhält die Behörde Kenntnis von der Blindheit
oder einer anderen Sehbehinderung von Berechtigten
im Verwaltungsverfahren, hat sie diese auf ihr Recht,
dass ihnen Dokumente in einer für sie wahrnehmba-
ren Form zugänglich gemacht werden, und auf ihr
Wahlrecht nach Absatz 2 Satz 1 hinzuweisen.

§ 6

Organisation und Kosten

(1) Die Dokumente können den Berechtigten durch
die Behörde selbst, durch eine andere Behörde oder
durch eine Beauftragung Dritter in einer für sie wahr-
nehmbaren Form zugänglich gemacht werden.

(2) Die Vorschriften über die Kosten (Gebühren und
Auslagen) öffentlich-rechtlicher Verwaltungstätigkeit

bleiben unberührt. Auslagen für besondere Aufwen-
dungen, die dadurch entstehen, dass den Berechtigten
Dokumente in einer für sie wahrnehmbaren Form zu-
gänglich gemacht werden, werden nicht erhoben.

§ 7

Folgenabschätzung

Diese Verordnung wird spätestens nach Ablauf von
drei Jahren nach ihrem In-Kraft-Treten auf ihre Wir-
kung überprüft. Dabei werden die nach § 12 Abs. 4
des Bremischen Behindertengleichstellungsgesetzes
anerkannten Verbände beteiligt.

§ 8

In-Kraft-Treten / Außer-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember
2010 außer Kraft.

Beschlossen, Bremen, den 27. September 2005

Der Senat

Verordnung zur Verwendung von Gebärdensprache
und anderen Kommunikationshilfen im Verwal-

tungsverfahren nach dem Bremischen Behinderten-
gleichstellungsgesetz (Bremische Kommunikations-

hilfenverordnung - BremKHV)

Vom 27. September 2005

Auf Grund des § 10 Abs. 4 des Bremischen Behin-
dertengleichstellungsgesetzes vom 18. Dezember
2003 (Brem.GBl. S. 413 – 86-e-1) verordnet der Senat:

§ 1

Anwendungsbereich und Anlass

(1) Die Verordnung gilt für alle natürlichen Perso-
nen, die als Beteiligte eines Verwaltungsverfahrens
wegen einer Hör- oder Sprachbehinderung nach Maß-
gabe von § 2 des Bremischen Behindertengleichstel-
lungsgesetzes zur Wahrnehmung eigener Rechte für
die mündliche Kommunikation im Verwaltungsver-
fahren einen Anspruch auf Bereitstellung einer Dol-
metscherin oder eines Dolmetschers für die Deutsche
Gebärdensprache, für lautsprachbegleitende Gebär-
den oder anderer geeigneter Kommunikationshilfen
haben (Berechtigte).

(2) Die Berechtigten können ihren Anspruch nach
§ 10 Abs. 3 Satz 1 des Bremischen Behindertengleich-
stellungsgesetzes gegen die in § 5 des Bremischen Be-
hindertengleichstellungsgesetzes genannten Behör-
den des Landes Bremen und der Stadtgemeinden Bre-
men und Bremerhaven und der sonstigen nicht unmit-
telbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts mit Sitz im Land Bremen als Träger
öffentlicher Gewalt  (im folgenden: Behörden) geltend
machen.

§ 2

Umfang des Anspruchs

(1) Der Anspruch auf Bereitstellung einer Dolmet-
scherin oder eines Dolmetschers für die Deutsche Ge-
bärdensprache oder für lautsprachbegleitende Gebär-
den (Gebärdensprachdolmetscher) oder einer anderen
geeigneten Kommunikationshilfe besteht, soweit eine
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solche Kommunikationshilfe zur Wahrnehmung eige-
ner Rechte in einem Verwaltungsverfahren erforder-
lich ist, in dem dafür notwendigen Umfang. Der not-
wendige Umfang bestimmt sich insbesondere nach
dem individuellen Bedarf der Berechtigten.

(2) Die Berechtigten haben nach Maßgabe des Ab-
satzes 1 ein Wahlrecht hinsichtlich der zu benutzen-
den Kommunikationshilfe. Dies umfasst auch das
Recht, einen Gebärdensprachdolmetscher, eine Ge-
bärdensprachdolmetscherin oder eine andere geeig-
nete Kommunikationshilfe selbst bereitzustellen. Die
Berechtigten haben der Behörde rechtzeitig mitzutei-
len, inwieweit sie von ihrem Wahlrecht nach Satz 1
und 2 Gebrauch machen. Die Behörde kann die aus-
gewählte dolmetschende Person  oder die ausgewähl-
te andere Kommunikationshilfe zurückweisen, wenn
sie ungeeignet ist oder in sonstiger Weise den Voraus-
setzungen des Absatzes 1 nicht entspricht. Die Hör-
oder Sprachbehinderung sowie die Wahlentscheidung
nach Satz 1 sind aktenkundig zu machen und im wei-
teren Verwaltungsverfahren von Amts wegen zu
berücksichtigen.

(3) Erhält die Behörde Kenntnis von der Hör- oder
Sprachbehinderung von Berechtigten im Verwal-
tungsverfahren, hat sie diese auf ihr Recht auf barrie-
refreie Kommunikation und auf ihr Wahlrecht nach
Absatz 2 hinzuweisen. 

(4) Zur Abwehr von unmittelbar bevorstehenden
Gefahren für bedeutsame Rechtsgüter, wie etwa Le-
ben, Gesundheit, Freiheit oder nicht unwesentliche
Vermögenswerte, kann im Einzelfall von dem Einsatz
von Gebärdensprachdolmetschern oder anderer Kom-
munikationshilfen abgesehen werden.

§ 3

Kommunikationshilfen

(1) Die Kommunikation mittels eines Gebärden-
sprachdolmetschers, einer Gebärdensprachdolmet-
scherin oder einer anderen Kommunikationshilfe ist
als geeignete Kommunikationsform anzusehen, wenn
sie im konkreten Fall eine für die Wahrnehmung eige-
ner Rechte im Verwaltungsverfahren erforderliche
Verständigung sicherstellt.

(2) Als andere Kommunikationshilfen kommen
Kommunikationshelfer und Kommunikationshelferin-
nen, Kommunikationsmethoden und Kommunikati-
onsmittel in Betracht:

1. Kommunikationshelfer, Kommunikationshelfe-
rinnen sind insbesondere

a) Schriftdolmetscher,

b) Simultanschriftdolmetscher, 

c) Oraldolmetscher oder

d) Kommunikationsassistenten.

2. Kommunikationsmethoden sind insbesondere

a) Lormen und taktil wahrnehmbare Gebärden
oder

b) gestützte Kommunikation für Menschen mit
zusätzlicher autistischer Störung.

3. Kommunikationsmittel sind insbesondere

a) akustisch-technische Hilfen oder

b) grafische Symbol-Systeme.

§ 4

Art und Weise der Bereitstellung
von geeigneten Kommunikationshilfen

Gebärdensprachdolmetscher, Gebärdensprachdol-
metscherinnen und andere geeignete Kommunikati-
onshilfen werden von der Behörde bereitgestellt, es
sei denn, die Berechtigten machen von ihrem Wahl-
recht nach § 2 Abs. 2 Satz 2 Gebrauch.

§ 5

Grundsätze für eine ange-
messene Vergütung oder Erstattung

(1) Die Behörde vergütet Gebärdensprachdolmet-
scher, Gebärdensprachdolmetscherinnen und Kom-
munikationshelfer, Kommunikationshelferinnen ent-
sprechend den Regelungen, die zwischen der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Haupt-
fürsorgestellen, dem Deutschen Gehörlosenbund und
dem Bundesverband der Gebärdensprachdolmetsche-
rInnen Deutschlands getroffen wurden. Die „Empfeh-
lung zur Bezuschussung von Kosten für Gebärden-
sprachdolmetscherInnen-Leistungen“, Stand 1. Juli
2004, ist Bestandteil dieser Verordnung (Anlage). Für
den Einsatz sonstiger Kommunikationshilfen trägt sie
die entstandenen Aufwendungen.

(2) Die Behörde vergütet die Leistungen unmittelbar
denjenigen, die sie erbracht haben. Stellen die Be-
rechtigten den Gebärdensprachdolmetscher, die Ge-
bärdensprachdolmetscherin oder die sonstige Kom-
munikationshilfe selbst bereit, trägt die Behörde die
Kosten nach Absatz 1 nur, soweit sie nach Maßgabe
des § 2 Abs. 1 erforderlich sind. In diesem Fall dürfen
die Berechtigten nicht auf eine Erstattung verwiesen
werden, es sei denn, sie wünschen dies oder es liegt
ein sonstiger besonderer Grund vor.

§ 6

Folgenabschätzung

Diese Verordnung wird nach Ablauf von drei Jahren
nach ihrem In-Kraft-Treten auf ihre Wirkung über-
prüft. Dabei werden die nach § 12 Abs. 4 des Bremi-
schen Behindertengleichstellungsgesetzes anerkann-
ten Verbände beteiligt.

§ 7 

In-Kraft-Treten / Außer-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember
2010 außer Kraft.

Beschlossen, Bremen, den 27. September 2005

Der Senat


